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©  Karton  für  Bäckereiprodukte. 

©  Ein  Karton  für  die  Verpackung  von  Bäckereipro- 
dukten,  bestehend  aus  einer  Bodenplatte  (1)  und 
aufrecht  stehenden  Wänden  (2,3,4)  sowie  einem  ge- 
lenkigen  Abschlußelement  (11).  Um  Bäckereiproduk- 
te  ohne  Berührung  mit  der  Hand  in  den  Karton 
schieben  und  den  gefüllten  Karton  bequem  in  waa- 
gerechter  Position  tragen  zu  können,  ist  die  Boden- 
platte  an  drei  Seiten  mit  aufrecht  stehenden  Wänden 
und  einem  ersten  Abschlußelement  (5)  ausgestattet, 
das  mit  den  Wänden  verbunden  ist  und  zwei  Drittel 
bis  drei  Viertel  des  zwischen  der  Bodenplatte  und 
den  aufrecht  stehenden  Wänden  vorhandenen  Rau- 
mes  abschließt  sowie  mit  einem  ersten  Handgriffteil 
(6)  ausgestattet  ist  und  auf  deren  beiden  Seiten 
Rillen  (9,10)  aufweist,  und  ist  die  Bodenplatte  auf 
deren  vierten  Seite  gelenkig  mit  einem  zweiten  Ab- 
schlußelement  (11)  verbunden,  das  ein  Randprofil, 
das  einen  zweiten  Handgriffteil  (12)  sowie  auf  des- 
sen  beiden  Seiten  hervorstehende  Lippen  aufweist, 
die  in  die  vorgenannten  Rillen  (9,10)  hineinpassen. 
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Die  Erfindung  betrifft  einen  Karton  für  Bäcke- 
reiprodukte,  in  dem  solche  Produkte  verpackt,  auf- 
bewahrt  und  befördert  werden  können. 

Kartons  dieser  Art  werden  in  Bäckereiunterneh- 
men  in  großem  Umfang  beim  Handel  in  empfindli- 
che  Produkte  wie  Torten,  Fruchtkuchen,  Pizzas  und 
Törtchen  eingesetzt. 

In  der  meistverwendeten  Form  sind  die  be- 
kannten  Kartons  aus  gefaltetem  Pappkarton  herge- 
stellt  und  enthalten  sie  eine  rechteckige  Bodenplat- 
te  und  fest  damit  fest  verbundene,  aufrecht  stehen- 
de  Wände  sowie  ein  damit  gelenkig  verbundenes 
Abschlußelement. 

Ein  Nachteil  der  bekannten  Kartons  ist,  daß  sie 
nur  von  oben  zugänglich  sind,  so  daß  es  ohne  eine 
Überdimensionierung  des  Kartons  schwierig  ist,  ein 
solches  Produkt  in  den  Karton  zu  legen  oder  dar- 
aus  zu  entfernen,  ohne  das  Produkt  mit  der  Hand 
zu  berühren. 

Wegen  des  empfindlichen  Charakters  von  Bäk- 
kereiprodukten  ist  es  des  weiteren  notwendig,  daß 
gefüllte  Kartons  während  der  Lagerung  oder  des 
Transports  ständig  in  genau  waagerechter  Position 
gehalten  werden.  Im  Verkaufsladen  entsteht  da- 
durch  der  allgemeine  Nachteil,  daß  ein  Kunde  ei- 
nen  auf  diese  Weise  gefüllten  Karton  sorgfältig  auf 
der  Innenfläche  der  Hand  zu  tragen  hat  und  ihn  so 
balancierend  nach  Hause  tragen  muß,  oder  daß 
das  Ladenpersonal  den  Karton  noch  mit  einem 
Tragestrick  umbinden  muß,  bevor  er  dem  Kunden 
ausgehändigt  werden  kann. 

Die  Erfindung  bezweckt  die  Schaffung  eines 
Kartons  der  angegebenen  Sorte,  der  dahingehend 
verbessert  worden  ist,  daß  empfindliche  Bäckerei- 
produkte  ohne  Berührung  von  Hand  bequem  hin- 
eingelegt  und  herausgenommen  werden  können, 
und  der  ohne  Probleme  oder  zusätzliche  Maßnah- 
men  in  waagerechter  Position  befördert  und  getra- 
gen  werden  kann. 

Mit  dem  nach  der  Erfindung  zu  erstellenden 
Karton  wird  das  bezweckte  Ziel  dadurch  erreicht, 
indem  die  Bodenplatte  an  drei  Seiten  mit  aufrecht 
stehenden  Wänden  ausgestattet  ist,  die  jeweils 
eine  Rückwand  und  zwei  einander  gegenüber  ste- 
hende  Seitenwände  bilden,  und  indem  das  erste 
Abschlußelement  mit  den  Oberkanten  der  genann- 
ten,  aufrecht  stehenden  Wänden  verbunden  ist, 
welches  Abschlußelement  zwei  Drittel  bis  drei  Vier- 
tel  des  zwischen  der  Bodenplatte  und  den  aufrecht 
stehenden  Wänden  vorhandenen  Raumes  ab- 
schließt,  und  in  einem  gewissen  Abstand  von  der 
vorgenannten  Rückwand  und  mitten  zwischen  den 
genannten  Seitenwänden  mit  einem  ersten  Griffteil 
und  an  dessen  beiden  Seiten  mit  einer  Rille  ausge- 
stattet  ist,  und  indem  die  Bodenplatte  an  deren 
vierten  Seite  gelenkig  mit  einem  weiteren  Ab- 
schlußelement  verbunden  ist,  das  auf  der  der  Ge- 
lenkseite  gegenüberliegenden  Seite  ein  Randprofil, 

das  einen  weiteren,  in  der  Form  mit  dem  ersten 
Griffteil  identischen  Griffteil  umschließt,  sowie  an 
dessen  beiden  Seiten  herausragende  Lippen  auf- 
weist,  deren  Breite  mit  der  Länge  der  genannten 

5  Rillen  identisch  ist. 
In  einem  auf  diese  Weise  gebildeten  Karton 

liegen,  wenn  der  Karton  geöffnet  ist,  die  Bodenplat- 
te  und  das  zweite  Abschlußelement  in  ein  und 
derselben  Fläche,  so  daß  z.B.  eine  Torte  oder  eine 

io  Pizza  bequem,  ohne  sie  mit  der  Hand  berühren  zu 
müssen,  über  das  Abschlußelement  hinweg  auf  die 
Bodenplatte  geschoben  werden  kann. 

Zum  Schließen  des  Kartons  wird  das  zweite 
Abschlußelement  um  die  Gelenkseite  herum  hoch- 

75  geklappt  und  über  die  Ränder  der  Seitenwände 
gebogen,  so  daß  die  hervorstehenden  Lippen  in  die 
Rillen  des  ersten  Abschlußelementes  geschoben 
werden  können.  Die  beiden  Teile  des  Handgriffs 
bilden  in  dieser  Position  zusammen  einen  soliden 

20  Handgriff,  an  dem  der  Karton  bequem  getragen 
werden  kann.  Da  sich  der  Handgriff  über  der  Mitte 
des  Kartons  befindet,  stellt  das  Beibehalten  einer 
waagerechten  Position  kein  Problem  dar. 

Das  Wesentliche  der  Erfindung  wird  im  folgen- 
25  den  an  Hand  der  beiliegenden  Abbildungen  näher 

erläutert,  von  denen  Abbildung  1  eine  schemati- 
sche  und  perspektivische  Ansicht  einer  attraktiven 
Ausführungsform  des  Kartons  im  Sinne  der  Erfin- 
dung  in  geöffneter  Position  darstellt,  und  von  de- 

30  nen  Abbildung  2  in  einer  ähnlichen  Ansicht  den 
gleichen  Karton  in  geschlossenem  Zustand  dar- 
stellt. 

In  den  Abbildungen  handelt  es  sich  bei  1  um 
eine  quadratische  Bodenplatte,  bei  der  an  drei  Sei- 

35  ten  die  aufrecht  stehenden  Seitenwände  2,  3  und 
eine  Rückwand  4  befestigt  sind,  Ein  Abschlußele- 
ment  5  ist  mit  dem  oberen  Rand  der  Wände  2,  3 
und  4  verbunden.  Die  Abmessungen  des  Abschluß- 
elementes  5  sind  so  gewählt  worden,  daß  zwei 

40  Drittel  bis  drei  Viertel  des  Raumes  zwischen  der 
Bodenplatte  und  den  Wänden  2,  3  und  4  abge- 
schlossen  werden. 

Im  Abschlußelement  ist  ein  Handgriffteil  6  ge- 
bildet  worden,  das  mit  dem  Teil  5  hochklappbar 

45  verbunden  und  mit  einer  Handgrifföffnung  7  ausge- 
stattet  ist.  Die  beim  Hochklappen  von  Teil  6  in  Teil 
5  freiwerdende  Öffnung  wird  vorzugsweise  von  ei- 
ner  Klarsicht-Haut  8  -  z.B.  aus  Polyäthylen  -  abge- 
deckt,  die  an  den  Rändern  entlang  gegen  die  Un- 

50  terseite  von  Teil  verleimt  ist.  Im  Abschlußelement  5 
sind  des  weiteren  Rillen  (9  und  10)  angebracht. 

Die  Bodenplatte  I  ist  an  deren  vierten  Seite 
gelenkig  mit  einem  weiteren  Abschlußelement  II 
verbunden,  das  auf  der  der  Gelenkseite  gegen- 

55  überliegenden  Seite  ein  Randprofil,  das  einen  wei- 
teren  Griffteil  12  umschließt,  aufweist,  in  dem  eine 
Handgrifföffnung  13  angebracht  worden  ist,  und 
das  außerdem  mit  einer  Faltlippe  14  versehen  ist. 
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Die  Randprofilierung  umfaßt  außerdem  die  Befesti- 
gungslaschen  15  und  16. 

In  einer  in  der  Verpackungsindustrie  üblichen 
Weise  kann  der  Karton,  den  die  Erfindung  betrifft, 
z.B.  durch  Stanzen,  aus  einer  Pappkartonplatte  her- 
gestellt  werden  und  sind  die  zu  diesem  Zweck 
angedeuteten  Teile  im  Pappkartonbogen  von  Rip- 
pen  vorgeformt  worden.  An  diesen  Rippen  entlang 
werden  die  Wände  2,  3  und  und  Abschlußelement 
5  hochgeklappt  und  gefaltet  sowie  anschließend 
mit  Hilfe  von  Leim  oder  Nietklammern  miteinander 
verbunden.  Zu  diesem  Zweck  können  diese  Teile 
mit  nicht  naher  angegebenen  und  an  sich  bekann- 
ten  Leimrändern,  Befestigungslaschen  usw.  verse- 
hen  worden  sein. 

Darüber  hinaus  können  im  Pappkartonbogen 
mehrere  Biegerippen  17  angebracht  worden  sein. 

Wenn  ein  auf  diese  Weise  hergestellter  Karton 
in  geöffnetem  Zustand  auf  einen  Arbeitstisch  ge- 
legt  wird  (siehe  Abbildung  1),  liegen  die  Bodenplat- 
te  I  und  das  Abschlußelement  II  genau  in  einer 
Linie.  Bäckereiprodukte  können  über  Teil  II  hinweg 
auf  die  Bodenplatte  I  geschoben  werden.  Die  Be- 
rührung  mit  der  Hand  läßt  sich  dabei  bequem 
vermeiden,  zumal  dann,  wenn  diese  Produkte  wie 
üblich  auf  einer  unterstützenden  Platte  liegen. 

Nach  dem  Einbringen  des  Produktes  kann  der 
Karton  geschlossen  werden,  indem  Abschlußele- 
ment  II  hochgeklappt  und  mit  Hilfe  der  Rippen  17 
über  die  Ränder  der  Wände  hinweg  gebogen  wird. 
Indem  man  anschließend  die  Lippen  15  und  16  in 
die  Rillen  9  und  10  schiebt,  wird  die  Schließung 
vollendet  (siehe  Abbildung  2). 

Die  dann  einander  gegenüber  hochstehenden 
Handgriffteile  6  und  11  werden  anschließend  auf- 
einander  zu  gebogen  und  mit  Hilfe  der  durch  die 
Öffnung  7  hindurch  gefalteten  Lippe  14  zu  einem 
soliden  Handgriff  miteinander  verbunden.  Da  sich 
dieser  Handgriff  nahezu  über  der  Mitte  des  Kartons 
befindet,  kann  der  Karton  bequem  in  der  waage- 
rechten  Position  an  ihm  transportiert  werden. 

Zur  Steigerung  der  Stabilität  befinden  sich  die 
Handgriffteile  6  und  12  vorzugsweise  in  einem  ge- 
wissen  Abstand  zueinander.  Wie  groß  dieser  Ab- 
stand  sein  muß,  hängt  von  den  Abmessungen  des 
Kartons  sowie  von  der  Qualität  des  eingesetzten 
Pappkartons  ab.  Ist  der  Karton  aus  dem  oft  einge- 
setzten  Pappkarton  mit  dem  Gewicht  von  400 
Gramm/m2  gefertigt  worden  und  hat  er  eine  Boden- 
platte  von  27  x  27  cm2,  so  ist  ein  Abstand  von  5 
bis  7  cm  zwischen  den  Handgriffteilen  sehr  attrak- 
tiv. 

Damit  etwaige  aus  dem  Produkt  hochsteigende 
Dämpfe  abgeführt  werden  können,  ist  der  abgebil- 
dete  Karton  in  den  Wänden  mit  Entlüftungsöffnun- 
gen  18  ausgestattet.  Die  Einbausteile,  die  Form 
und  die  Anzahl  dieser  Öffnungen  können  frei  ge- 
wählt  werden. 

Die  Enden  der  Wände  2  und  3  des  abgebilde- 
ten  Kartons  haben  eine  gerundete  Form.  Ohne  aus 
dem  Rahmen  des  Wesentlichen  der  Erfindung  zu 
treten,  können  diese  Enden  auch  rechteckig  oder 

5  schräg  ausgeführt  werden. 

Patentansprüche 

1.  Ein  Karton  für  die  Verpackung  und  den  Trans- 
io  port  von  Bäckereiprodukten,  bestehend  aus  ei- 

ner  rechteckigen  Bodenplatte  und  fest  damit 
fest  verbundenen,  aufrecht  stehenden  Wänden 
sowie  einem  damit  gelenkig  verbundenen  Ab- 
schlußelement,  dadurch  gekennzeichnet: 

15  -  daß  die  Bodenplatte  an  drei  Seiten  mit 
aufrecht  stehenden  Wänden  ausgestattet 
ist,  die  jeweils  eine  Rückwand  und  zwei 
einander  gegenüber  stehende  Seiten- 
wände  bilden,--daß  ein  erstes  Abschluß- 

20  element  mit  den  oberen  Rändern  der  ge- 
nannten  aufrecht  stehenden  Wänden  ver- 
bunden  ist,  welches  Abschlußelement 
zwei  Drittel  bis  drei  Viertel  des  zwischen 
der  Bodenplatte  und  den  aufrecht  ste- 

25  henden  Wänden  vorhandenen  Raumes 
abschließt,  und  in  einem  gewissen  Ab- 
stand  von  der  vorgenannten  Rückwand 
und  mitten  zwischen  den  genannten  Sei- 
tenwänden  mit  einem  ersten  Griffteil  und 

30  an  dessen  beiden  Seiten  mit  einer  Rille 
ausgestattet  ist, 

-  daß  die  Bodenplatte  an  deren  vierten 
Seite  gelenkig  mit  einem  weiteren  Ab- 
schlußelement  verbunden  ist,  das  auf  der 

35  der  Gelenkseite  gegenüberliegenden  Sei- 
te  ein  Randprofil,  das  einen  weiteren,  in 
der  Form  mit  dem  genannten  ersten 
Griffteil  identischen  weiteren  Griffteil  um- 
schließt,  sowie  an  dessen  beiden  Seiten 

40  herausragende  Lippen  aufweist,  deren 
Breite  mit  der  Länge  der  genannten  Ril- 
len  identisch  ist. 

2.  Ein  Karton  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
45  zeichnet,  daß  der  genannte  erste  Handgriffteil 

im  ersten  Abschlußelement  hochklappbar  ein- 
gestanzt  ist,  und  daß  die  als  Folge  des  Stan- 
zens  entstandene  Öffnung  mit  einer  Klarsicht- 
Haut  abgedeckt  ist. 

50 
3.  Ein  Karton  nach  den  Ansprüchen  1  oder  2, 

dadurch  gekennzeichnet,  daß  in  den  genann- 
ten  aufrecht  stehenden  Seitenwänden  Entlüf- 
tungsöffnungen  angebracht  sind. 

55 
4.  Ein  Karton  nach  einem  der  vorgenannten  An- 

sprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  einer 
der  genannten  Handgriffteile  mit  einer  hervor- 

3 
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stehenden  Lippe  ausgestattet  ist,  die  um  den 
anderen  Handgriffteil  herum  gefaltet  werden 
kann. 
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